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Dr. Arnd Rüter 
Haydnstraße 5 
85591 Vaterstetten 
Deutschland 
Email  arnd_rueter@web.de 
[IG_K-PP_204] 

An alle  
 

       Übersendung per Email 
Mitglieder des 19. Bayerischen Landtags (Zusammenstellung aus den Email-Listen der Parteien) 
- die Legislative des Freistaats Bayern  Ich bitte die Fraktionsvorstände diese Email an 
       jeweils alle ihre Parteimitglieder aus dem Landtag 
       zu verteilen, da nicht alle Landtagsabgeordneten in 
       der Lage sind eine Email-Adresse einzurichten und 
       zu verwalten. 
 
Benjamin Adjei / Ilse Aigner / Hubert Aiwanger / Dieter Arnold / Horst Arnold / Daniel Artmann / Oskar 
Atzinger / Nicole Bäumler / Volker Bauer / Jörg Baumann / Jürgen Baumgärtner / Konrad Baur / Winfried 
Bausback / Johannes Becher / Tobias Beck / Barbara Becker / Andrea Behr / Martin Behringer / Eric 
Beißwenger / Franz Bergmüller / Christian Bernreiter / Andreas Birzele / Markus Blume / Martin Böhm / 
Maximilian Böltl / Cemal Bozoğlu / Robert Brannekämper / Florian von Brunn / Martin Brunnhuber / Markus 
Büchler / Kerstin Celina / Maximilian Deisenhofer / Gülseren Demirel / Rene Dierkes / Franc Dierl / 
Alexander Dietrich / Leo Dietz / Alex Dorow / Holger Dremel / Norbert Dünkel / Jürgen Eberwein / Stefan 
Ebner / Katrin Ebner-Steiner / Ute Eiling-Hütig / Georg Eisenreich / Susann Enders / Wolfgang Fackler / 
Martina Fehlner / Christiane Feichtmeier / Alexander Flierl / Karl Freller / Thorsten Freudenberger / Patrick 
Friedl / Sebastian Friesinger / Stefan Frühbeißer / Barbara Fuchs / Albert Füracker / Judith Gerlach / 
Martina Gießübel / Thorsten Glauber / Mia Goller / Tobias Gotthardt / Richard Graupner / Holger 
Grießhammer / Alfred Grob / Johann Groß / Patrick Grossmann / Sabine Gross / Petra Guttenberger / Ingo 
Hahn / Volkmar Halbleib / Daniel Halemba / Ludwig Hartmann / Wolfgang Hauber / Bernhard Heinisch / 
Josef Heisl / Florian Herrmann / Joachim Herrmann / Christian Hierneis / Petra Högl / Michael Hofmann / 
Alexander Hold / Klaus Holetschek / Thomas Holz / Gerhard Hopp / Martin Huber / Martin Huber / Thomas 
Huber / Melanie Huml / Andreas Jäckel / Marina Jakob / Björn Jungbauer / Andreas Jurca / Michaela 
Kaniber / Andreas Kaufmann / Sandro Kirchner / Paul Knoblach / Manuel Knoll / Claudia Köhler / Florian 
Köhler / Jochen Kohler / Michael Koller / Joachim Konrad / Andreas Krahl / Nikolaus Kraus / Harald Kühn / 
Susanne Kurz / Josef Lausch / Eva Lettenbauer / Christian Lindinger / Oskar Lipp / Felix Locke / Stefan 
Löw / Petra Loibl / Rainer Ludwig / Roland Magerl / Christoph Maier / Ferdinand Mang / Gerd Mannes / 
Fabian Mehring / Johannes Meier / Harald Meußgeier / Stefan Meyer / Benjamin Miskowitsch / Jürgen 
Mistol / Martin Mittag / Johann Müller / Ruth Müller / Ulrike Müller / Benjamin Nolte / Walter Nussel / 
Stephan Oetzinger / Verena Osgyan / Tim Pargent / Michael Piazolo / Thomas Pirner / Bernhard Pohl / 
Julia Post / Julian Preidl / Anna Rasehorn / Doris Rauscher / Tobias Reiß / Markus Rinderspacher / Anton 
Rittel / Helene Roon / Markus Saller / Jenny Schack / Andreas Schalk / Martin Scharf / Ulrike Scharf / Harry 
Scheuenstuhl / Werner Schießl / Franz Schmid / Josef Schmid / Gabi Schmidt / Helmut Schnotz / Sascha 
Schnürer / Martin Schöffel / Tanja Schorer-Dremel / Kerstin Schreyer / Toni Schuberl / Stephanie 
Schuhknecht / Katharina Schulze / Thorsten Schwab / Harald Schwartz / Bernhard Seidenath / Florian 
Siekmann / Ulrich Singer / Markus Söder / Ursula Sowa / Ralf Stadler / Werner Stieglitz / Martin Stock / 
Anna Stolz / Ramona Storm / Karl Straub / Florian Streibl / Markus Striedl / Simone Strohmayr / Martin 
Stümpfig / Arif Taşdelen / Peter Tomaschko / Roswitha Toso / Carolina Trautner / Gabriele Triebel / Steffen 
Vogel / Matthias Vogler / Peter Wachler / Martin Wagle / Markus Walbrunn / Kristan von Waldenfels / Ruth 
Waldmann / Laura Weber / Sabine Weigand / Roland Weigert / Katja Weitzel / Jutta Widmann / Andreas 
Winhart / Josef Zellmeier / Benno Zierer / Felix von Zobel / Thomas Zöller / Christian Zwanziger 
 
         Übersendung per Email 
Mitglieder der Bayerischen Staatsregierung  
(Söder III) 
- die Exekutive des Freistaats Bayern 
 
Markus Söder (CSU), Ministerpräsident     ministerpraesident@stk.bayern.de 
Hubert Aiwanger (FW), Stellvertretender Ministerpräsident, 
 Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie hubert.aiwanger@stk.bayern.de 
Florian Herrmann (CSU), Leiter der Staatskanzlei und Staatsminister 
 für Bundesangelegenheiten und Medien  *)   florian.herrmann@stk.bayern.de 
Eric Beißwenger (CSU), Staatsminister für Europaangelegenheiten  

mailto:ministerpraesident@stk.bayern.de
mailto:hubert.aiwanger@stk.bayern.de
mailto:florian.herrmann@stk.bayern.de
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 und Internationales in der Staatskanzlei    eric.beisswenger@stk.bayern.de 
Joachim Herrmann (CSU), Staatsminister des Innern, für Sport  
 und Integration       joachim.herrmann@stk.bayern.de 
Christian Bernreiter (CSU), Staatsminister für Wohnen, Bau u. Verkehr christian.bernreiter@stk.bayern.de 
Georg Eisenreich (CSU), Staatsminister der Justiz   georg.eisenreich@stk.bayern.de 
Anna Stolz (FW), Staatsministerin für Unterricht und Kultus  anna.stolz@stk.bayern.de 
Markus Blume (CSU), Staatsminister für Wissenschaft und Kunst markus.blume@stk.bayern.de 
Albert Füracker (CSU), Staatsminister der Finanzen und für Heimat albert.fueracker@stk.bayern.de 
Thorsten Glauber (FW), Staatsminister für Umwelt und  
   Verbraucherschutz    thorsten.glauber@stk.bayern.de 
Michaela Kaniber (CSU), Staatsministerin für Ernährung,  
 Landwirtschaft, Forsten und Tourismus    michaela.kaniber@stk.bayern.de 
Ulrike Scharf (CSU), Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales ulrike.scharf@stk.bayern.de 
Judith Gerlach (CSU), Staatsministerin für Gesundheit, Pflege und  
 Prävention       judith.gerlach@stk.bayern.de 
Fabian Mehring (FW), Staatsminister für Digitales   fabian.mehring@stk.bayern.de 
Tobias Gotthardt (FW), Staatssekretär im Staatsministerium  
 für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie   tobias.gotthardt@stk.bayern.de 
Sandro Kirchner (CSU), Staatssekretär im Staatsministerium  
 des Innern, für Sport und Integration    sandro.kirchner@stk.bayern.de 
Martin Schöffel (CSU), Staatssekretär im Staatsministerium  
 für Finanzen und für Heimat     martin.schoeffel@stk.bayern.de 
 

*) Ich bitte Sie, Herr Florian Herrmann, in Ihrer Funktion als Leiter der Staatskanzlei, dafür zu 
sorgen, dass alle Mitglieder der Staatsregierung den Inhalt dieser Email erhalten, denn 

 a) Sämtliche Mitglieder der Staatsregierung sind zwar ggf. auch über ihre angegebene Email-
Adresse als Landtagsabgeordneter zu erreichen. Bei verfassungsgerechtem Verhalten müssten 
sie allerdings ihre Mitgliedschaft im Landtag ruhen lassen; also den Email-Empfang über diese 
Adressen ruhen lassen. 

 b) Die Staatsminister und Staatssekretäre bieten unter ihrem Internetauftritt an, man könne 
ihnen über ein "persönliches Kontaktformular" eine Nachricht persönlich an sie senden. Ob und 
wo diese ankommt und zur Kenntnis genommen wird bleibt offen, denn die Art der 
Kommunikation sorgt vor allem dafür, dass der Absender keinerlei Beweis in der Hand hat über 
Inhalt und Sendestatus (Datum, Zeit, Empfänger, Absender) seiner Nachricht. 

 
 

Vaterstetten, 02.12.2023 
 
Versuch der politisch motivierten Willkürjustiz mit Unterstellung von Beleidigungen 
Durchführung politisch motivierter Willkürjustiz mit Nötigung und Erpressung 
hier:  Information über den OFFENEN BRIEF an den Bayerischen Staatsminister der Justiz, Georg 

Eisenreich, mit Kopie an den Ministerpräsidenten Markus Söder und den Stellv. 
Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger 

 
 
Sehr geehrte Abgeordnete des Bayerischen Landtags, 
sehr geehrte Mitglieder der Bayerischen Staatsregierung, 
 
anbei übersende ich Ihnen den auf den 15.11.2023 datierten OFFENEN BRIEF an den Bayerischen 
Staatsminister der Justiz, Georg Eisenreich, mit Kopie an den Ministerpräsidenten Markus Söder 
und den Stellv. Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger, inklusive seiner 3 Anlagen: 
 

[IG_K-PP_203]_    20231115_OFFENER BRIEF an G. Eisenreich Bayer. Staatsminister der   
                                                       Justiz_cc Söder und Aiwanger.pdf 
1. [IG_K-JU_497]    04.10.2023 StA München II_anonyme rechtsungültige Rechnung 2.481 EUR bei 

                        Landesjustizkasse Bamberg 
2. [IG_K-JU_498]    09.10.2023 Rüter Schreiben an LtdStA Hajo Tacke, StA München II 
3. [IG_K-JU_506]    06.11.2023 Mahnung der StA München II  

 
Der Inhalt des Offenen Briefes macht zunächst den Eindruck, als hätte hier der Justizminister Eisenreich 
ein Problem, weil er zumindest in direkter Linie Weisungsbefugter gegenüber den „von der Leine 
gelassenen bayerischen Staatsanwälten“ ist.  

mailto:eric.beisswenger@stk.bayern.de
mailto:joachim.herrmann@stk.bayern.de
mailto:christian.bernreiter@stk.bayern.de
mailto:georg.eisenreich@stk.bayern.de
mailto:anna.stolz@stk.bayern.de
mailto:markus.blume@stk.bayern.de
mailto:albert.fueracker@stk.bayern.de
mailto:thorsten.glauber@stk.bayern.de
mailto:michaela.kaniber@stk.bayern.de
mailto:ulrike.scharf@stk.bayern.de
mailto:judith.gerlach@stk.bayern.de
mailto:fabian.mehring@stk.bayern.de
mailto:tobias.gotthardt@stk.bayern.de
mailto:sandro.kirchner@stk.bayern.de
mailto:martin.schoeffel@stk.bayern.de
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     Dem ist aber nicht so, bei genauerer Betrachtung ist erkennbar, dass von diesem Problem Sie alle 
betroffen sind. 
 

Über den Gesetzentwurf der Bayerischen Staatsregierung zum „Bayerischen Richter- und 
Staatsanwaltsgesetz (BayRiStAG)“ (DS 17/18836 und DS 17/20554) erfolgte die endgültige 
Abstimmung am 22.02.2018 im Plenum des Bayerischen Landtags. Das Plenarprotokoll von der 
Plenarsitzung am 22.02.2018 (DS 17/20853) gibt auf den Seiten 11086, 11087 wider wie diese 
Abstimmung gelaufen ist. Demnach wurde das Gesetz mit den Stimmen der CSU-Fraktion (gegen die 
Stimmen der Fraktionen der SPD, FREIEN WÄHLER, BÜNDNIS/DIE GRÜNEN und des fraktionslosen 
Hr. Filbinger) angenommen. 
Das BayRiStAG regelt in Art. 12 (1): 
. „Für die Ernennung der Präsidenten und Präsidentinnen des Obersten Landesgerichts, der 

Oberlandesgerichte, des Verwaltungsgerichtshofs, des Landessozialgerichts, der 
Landesarbeitsgerichte und der Finanzgerichte sowie der Generalstaatsanwälte und 
Generalstaatsanwältinnen ist die Staatsregierung zuständig. Die anderen Richter und Richterinnen 
sowie Staatsanwälte und Staatsanwältinnen ernennt die oberste Dienstbehörde; sie kann die 
Ausübung dieser Befugnis durch Rechtsverordnung auf nachgeordnete Behörden übertragen. [...]“ 

Es ist also geregelt, dass die Bayerische Gerichtsbarkeit (Judikative) von der bayerischen 
Staatsregierung (Exekutive) ausgewählt/kontrolliert wird. Das ist Verfassungsbruch, es hebelt die 
verfassungsmäßig garantierte Gewaltenteilung zwischen den 3 Säulen unseres Rechtsstaates aus. 
Bzgl. der Sozialgerichtsbarkeit wird dann mit der „Bayer. Verordnung über die Führung der 
Dienstaufsicht über die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit_(BayDienstAVSG)“ in § 1 Absatz 1 geregelt: 
. „Das Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales führt die allgemeine Dienstaufsicht über die 

Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit.“ 
Kurz: Die CSU hat sich mit Hilfe ihrer CSU-Landtagsabgeordneten ein verfassungswidriges 
Richter- und Staatsanwaltsgesetz gegeben mit welchem eine CSU geführte bayerische 
Staatsregierung die bayerische Justiz kontrolliert, also darüber entscheidet was „Recht ist“. 

 
Von den ca. 100 CSU-Landtagsabgeordneten des 17. Bayerischen Landtags, die am 22.02.2018 für die 
Annahme des Gesetzentwurfes der CSU geführten Bayerischen Staatsregierung (Kabinett Seehofer II, 
08.10.2013 – 13.03.2018) gestimmt haben, sitzen auch heute die folgenden 43 CSU-
Landtagsabgeordneten im 19. Bayerischen Landtag als sei nichts gewesen: 
 

Ilse Aigner / Volker Bauer / Jürgen Baumgärtner / Winfried Bausback / Eric Beißwenger / Markus Blume 
/ Robert Brannekämper / Alex Dorow / Norbert Dünkel / Ute Eiling-Hütig / Georg Eisenreich / Wolfgang 
Fackler / Alexander Flierl / Karl Freller / Albert Füracker / Judith Gerlach / Petra Guttenberger / Florian 
Herrmann / Joachim Herrmann / Michael Hofmann / Klaus Holetschek / Gerhard Hopp / Martin Huber / 
Thomas Huber / Melanie Huml / Michaela Kaniber / Harald Kühn / Walter Nussel / Tobias Reiß / 
Andreas Schalk / Ulrike Scharf / Martin Schöffel / Tanja Schorer-Dremel / Kerstin Schreyer / Thorsten 
Schwab / Harald Schwartz / Bernhard Seidenath / Markus Söder / Karl Straub / Peter Tomaschko / 
Carolina Trautner / Steffen Vogel / Josef Zellmeier 

 
D.h. es sitzen 43 CSU-Abgeordnete im Landtag, die für einen Gesetzesvorschlag der CSU-Regierung 
gestimmt haben, welcher die verfassungsmäßig garantierte Gewaltenteilung zwischen Legislative, 
Exekutive und Judikative beseitigt. 
     Diese Landtagsabgeordneten werden vielleicht argumentieren wollen: sie seien doch gewählt. Dem 
wäre entgegen zu halten: das berechtigt keinesfalls zur Beseitigung von Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit. Und außerdem: bevor sie gewählt wurden, wurden sie von der CSU als „wählbare 
Kandidaten / zu wählende CSU-Mitglieder“ auf die Wahllisten zur Landtagswahl gesetzt, weil sie so 
hervorragend die Interessen der CSU vertreten. 
 
Es ist öffentlich angegeben, dass alle Mitglieder der Bayerischen Staatsregierung des Kabinetts Söder III, 
also auch die 13 CSU-Mitglieder, dem Bayerischen Landtag angehören. Dies ist nicht ganz richtig, denn 
verfassungskonform haben die Mitglieder der Exekutive während ihrer „Regierungszeit“ ihre Mitgliedschaft 
in der Legislative ruhen zu lassen; sie sind also bestenfalls passive Landtagsabgeordnete.  
     Von den 13 CSU-Mitgliedern der CSU geführten Bayerischen Staatsregierung haben 11 im 17. 
Bayerischen Landtag den Gesetzentwurf der Bayerischen Staatsregierung zum „Bayerischen Richter- und 
Staatsanwaltsgesetz (BayRiStAG)“ höchstselbst angenommen. Diese 11 CSU Staatsregierungs-
mitglieder haben sich also am 22.02.2018 selbst ermächtigt mit verfassungswidrigem Gesetz die 
Funktionen/Positionen in der Judikative und insbesondere die Funktionen/Positionen in der bayerischen 
Staatsanwaltschaft zu besetzen.  
 

Alle bayerischen Staatsanwälte inkl. des Generalstaatsanwalts der Generalstaatsanwaltschaft 



  Seite 4  
  

München, Reinhard Röttle ([IG_K-JU_461]), die nach dem von der CSU-Landtagsfraktion in der 
Plenarsitzung am 22.02.2018 angenommenen Gesetzentwurf der Bayerischen Staatsregierung für 
das Bayerische Richter- und Staatsanwaltsgesetz (BayRiStA) von der Bayerischen 
Staatsregierung oder ihr unterstehender Beamter für ihre Posten erwählt wurden, leiden an einer 
extremen Leseschwäche ([IG_K-JU_442], [IG_K-JU_443], [IG_K-JU_447], [IG_K-JU_448], [IG_K-JU_452], 
[IG_K-JU_460],, [IG_K-JU_461], [IG_K-JU_470], [IG_K-JU_471], [IG_K-JU_480], [IG_K-JU_481]), die zur Folge 
hat, dass die bayerischen Staatsanwälte allesamt keine Strafanzeigen oder Strafanträge lesen 
können und demzufolge das Rechtsmittel der Strafanzeige und Strafantrag nach § 158 StPO gegen 
Straftäter aus allen bayerischen Behörden und bayerischen öffentlich-rechtlichen Institutionen 
im Freistaat Bayern de facto beseitigt ist und die Strafjustiz im Freistaat Bayern zu einer reinen 
politischen Willkürjustiz der CSU-geführten Bayerischen Staatsregierung verkommen ist  
([IG_K-PP_203]) (Standard-Methode 1). 

 
Auf diese Weise bestimmen sie was in der „Rechtsprechung“ der bayerischen Strafgerichtsbarkeit der 
ordentlichen Gerichte „Recht“ ist und insbesondere bestimmen sie auch was nicht „Unrecht“, also nicht 
strafbar ist; nämlich das Brechen der Regelungen des Strafgesetzbuches und der Verfassung der 
Bundesrepublik Deutschland durch alle Mitarbeiter von staatlichen Behörden und öffentlich-rechtlichen 
Organisationen, solange diese die Gesetze im Interesse der CSU geführten Bayerischen Staatsregierung 
verbiegen und missachten, oder die politische Willkürjustiz unter Aushebelung von deren 
grundrechtsgleichen Rechten nach Artikeln 101 (1) und 103 (1) Grundgesetz gegen jene, die diese 
Zustände gerichtsfest beweisen und öffentlich machen. 
 
Sowohl die Zustimmung der CSU-Landtagsabgeordneten des 17. Landtags am 22.02.2018 für das 
verfassungswidrige Bayerischen Richter- und Staatsanwaltsgesetz (BayRiStAG) als auch dessen Nutzung 
durch die CSU geführten Bayerischen Staatsregierungen über deren etablierte Richter und Staatsanwälte 
insbesondere zur Verhinderung der Verfolgung von Straftaten aller Mitarbeiter von staatlichen Behörden 
und öffentlich-rechtlichen Organisationen erfüllen den Straftatbestand des  
 

§ 81 Hochverrat gegen den Bund  StGB 
(1) Wer es unternimmt, mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt 

1.  den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen oder 
2.  die auf dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beruhende verfassungsmäßige 

Ordnung zu ändern, 
 wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren bestraft. 
(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren. 

 
Sie können, jeder für sich, in der „staden Zeit“ überlegen, was das für Sie konkret bedeutet. Ich für meinen 
Teil werde das in jedem Fall tun. 
 
 
 
……………………………………………… 
(Dr. Arnd Rüter) 
 
Anlagen 
 

[IG_K-PP_203]_    20231115_OFFENER BRIEF an G. Eisenreich Bayer. Staatsminister der   
                                                       Justiz_cc Söder und Aiwanger.pdf 
1. [IG_K-JU_497]    04.10.2023 StA München II_anonyme rechtsungültige Rechnung 2.481 EUR bei 

                        Landesjustizkasse Bamberg 
2. [IG_K-JU_498]    09.10.2023 Rüter Schreiben an LtdStA Hajo Tacke, StA München II 
3. [IG_K-JU_506]    06.11.2023 Mahnung der StA München II  

 
Verwendete Referenzen 
  [IG_K-JU_402] bis [IG_K-JU_507] ff., [IG_S13] 
  alle referenzierten Dokumente [IG_K-XX_23yyy] oder [IG_O-XX_yyyyy] sind barrierefrei 
   und öffentlich zugänglich über den Webauftritt der Interessengemeinschaft der   
  GMG-Geschädigten https://www.ig-gmg-geschaedigte.de/ , 
  die Beweisdokumente der Gruppe “IG-K“ sind direkt zugänglich über  
  https://www.ig-gmg-geschaedigte.de/Beweise-K/  
  die umfangreichen Beweisdokumente der Gruppe “IG-Szz“ sind direkt zugänglich über  
  https://www.ig-gmg-geschaedigte.de/Schluesse/  

https://www.ig-gmg-geschaedigte.de/
https://www.ig-gmg-geschaedigte.de/Beweise-K/
https://www.ig-gmg-geschaedigte.de/Schluesse/




 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 



D.h. die Staatsminister und Staatssekretäre der Bayerischen Staatsregierung sind nicht über eine 
Email-Adresse in der Bayerischen Staatskanzlei erreichbar. 

Sie sind auch nicht über eine Email-Adresse als jeweiliger Minister erreichbar, sondern nur über diese 
Irreführung der Email-Sender mit diesem „persönlichen Kontaktformular“. 

Sie werden ja hoffentlich alle die vollständigen Dokumente vom Leiter der Staatskanzlei Florian 
Herrmann erhalten. 

Wenn dieser versagt, ist es allerdings auszuhalten, denn alle haben die Information über ihre Email-
Adresse als Landtagsabgeordneter erhalten. Dies hätten sie aber nicht dürfen, denn sie haben ihr 
Abgeordneten-Mandat ruhen zu lassen, solange sie Mitglieder der Regierung (Exekutive) sind. 

Es ist Aufgabe der Abgeordneten (Legislative) die Regierung (Exekutive) zu kontrollieren. Die 
Mitglieder der Bayerischen Staatsregierung kontrollieren sich also selbst – man sieht, wenn man die 
diversen Skandale in Bayern verfolgt, wie erfolgreich sie dies tun. 
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